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Vorbemerkungen

Datenschutz ist unserem Unternehmen wichtig:
Unseren Kunden und Geschäftspartnern sichern wir Schutz der Persönlichkeitsrechte
zu. Alle Mitarbeiter von Canada Life unterliegen einem Daten- und Geschäfts-
geheimnis.

Unabhängig von gesetzlichen Vorschriften werden wir das Mögliche tun, um
• Ihre personenbezogenen Daten

– nur für vereinbarte, klar definierte und rechtmäßige Zwecke zu erheben,
– nur zu übermitteln, wenn und soweit dies mit der Zweckbestimmung vereinbar ist,

• falsche oder unvollständige Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen,
soweit dies möglich und zulässig ist,

• Transparenz hinsichtlich der Datenspeicherung zu gewährleisten.

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt,
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen
manuellen Verfahren.

Die Erhebung, Speicherung und Nutzung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person in der Bundesrepublik Deutschland werden durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenerhebung, -verarbeitung oder
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der datenverarbei-
tenden Stelle erforderlich ist und schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht
beeinträchtigt werden.

Die Erhebung, Speicherung und Nutzung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person in Irland werden durch den irischen Data Protection Act geregelt. Der
Data Protection Act lässt die Erhebung, Speicherung und Nutzung von Daten in
Irland unter vergleichbaren Voraussetzungen wie in Deutschland zu und gewährt
Ihnen ähnlichen Schutz.

Wir informieren Sie stets, wenn wir persönliche Daten (Angaben, die sich unmittelbar
auf eine natürliche Person beziehen oder über die eine solche Person bestimmt
werden kann) erstmals erheben, verarbeiten oder nutzen wollen und Ihnen dieses
den Umständen nach nicht bekannt sein sollte. Welche Daten wir erheben, ent-
scheiden allein Sie, ebenso wie die Frage, wofür wir diese verarbeiten oder nutzen.
Damit Sie Ihre Entscheidung treffen können, machen wir stets darauf aufmerk-
sam, sobald sich diese Frage stellt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall erfolgenden Interessenabwägung und zur
Rechtssicherheit für unsere Datenverarbeitung wurde Ihrem Versicherungsantrag
eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG beigefügt. Diese gilt über die Beendi-
gung des Versicherungsvertrags hinaus, kann aber mit Wirkung für die Zukunft
durch Sie widerrufen werden. Ein Widerruf ist möglich, wenn Ihnen die Fortsetzung
der Verarbeitung objektiv nicht mehr zumutbar ist. Wird die Einwilligungserklärung
bei Antragstellung von Ihnen ganz oder teilweise verweigert, so kommt es unter
Umständen zu keinem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise
verweigerter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung auf-
grund gesetzlicher Vorschriften, wie unter „Vorbemerkungen“ beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben ist eine besondere Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbin-
dungserklärung) notwendig, wenn Daten übermittelt werden sollen, die einem
Berufsgeheimnis unterliegen (z. B. Arztgeheimnis). Deshalb enthalten Ihr Antrag
und das zum Antrag gehörige Gesundheitsformular eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung. Neben der Möglichkeit der Abgabe einer allgemeinen Schweige-
pflichtentbindungserklärung haben Sie auch die Möglichkeit, für die jeweiligen
Anfragen einzelfallbezogene Entbindungserklärungen abzugeben.

Im Leistungsfall, außer im Todesfall, werden wir Sie erneut um eine Schweige-
pflichtentbindungserklärung bitten.

Vertrauliche Informationen bleiben bei Canada Life grundsätzlich vertraulich. Ins-
besondere gilt dies für die uns anvertrauten personenbezogenen Daten, wie
Gesundheitsdaten. Wir sorgen dafür, dass in den Informations- und Kommunikations-
systemen, die unserer Verantwortung unterliegen, angemessene technisch-organi-
satorische Maßnahmen zur Vertraulichkeit dieser Informationen ergriffen werden.

Spezielle Informationen zum Datenschutz bei Besuch
unserer Website

Auf unserer Website erheben wir so wenig Daten wie möglich.

Im Einzelnen sind dies folgende Fälle:
• Wenn Sie online eine Änderung von Daten zum Vertrag übermitteln wollen (Sie

können dies auch ohne Weiteres per Post tun):
Sie entscheiden, ob dieser Weg genutzt werden soll und welche Daten wir erhalten.
Die Daten werden dann wie alle Daten zu Verträgen und Kunden behandelt
(siehe nachfolgenden Abschnitt „Beispiele für die Datenerhebung, -verarbei-
tung und -nutzung bei Canada Life“).

• Wenn Sie Informationsmaterial anfordern:
Hier benötigen wir Ihren Namen und Ihre Adresse, um Ihnen das gewünschte
Material zukommen zu lassen. Diese Daten werden nicht personenbezogen
gespeichert (nur statistisch in anonymisierter Form) und nach Ablauf von drei
Monaten gelöscht. Nur bei Abschluss eines Vertrags innerhalb von drei Mona-
ten übernehmen wir diese Daten. Zuvor werden Sie aber im Rahmen des Ver-
tragsabschlusses noch eine gesonderte Datenschutzerklärung erhalten.

• Wenn Sie einen Kurzcheck für die Bewerbung als Vertriebsleiter ausfüllen:
Auch diese Daten werden nur zur möglichen Kontaktaufnahme mit Ihnen ver-
wendet und bei Abschluss eines Vertrags ggf. übernommen. Ansonsten werden
auch diese Daten nach drei Monaten gelöscht.

Wir speichern in anonymer Form Angaben zur Häufigkeit, zu Interessen und Bedürf-
nissen von Kunden, die unsere Website besuchen. Dabei ist aber eine Feststellung
des einzelnen Kunden nicht möglich und gewollt. Die Speicherung in anonymer
Form dient vor allem auch der Verbesserung unseres Internetauftritts.

Außerdem sichern wir zu, dass jede Nachricht (inklusive Ihrer E-Mail an uns), die
Sie uns eingeben und übermitteln, automatisch verschlüsselt wird (SSL) und für
Dritte nicht zugänglich ist. Durch die Einrichtung einer Firewall sind Daten, die Sie
uns freiwillig übermitteln, bei uns gegen Zugriff Unbefugter geschützt.

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung bei Canada Life

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung bei uns nennen.

1 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung bei uns
Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten), auch soweit sie
eine dritte Person betreffen, auf deren Leben Sie den Versicherungsvertrag
abschließen (versicherte Person). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme,
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder
eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern
wir Ihre Angaben hierzu und ggf. auch Angaben von Dritten.

2 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen
Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen
Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese
Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos/Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Perso-
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nalien und die der versicherten Person. Soweit Rückversicherer bei der Risiko-
und Schadensbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die
Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende
Daten übergeben.

3 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem deutschen Versicherungsvertragsgesetz haben der Versicherungs-
nehmer und die versicherte Person bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung
und im Leistungsfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses
und die Leistungsabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte).
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den
Angaben des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person aufzuklären
oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten
oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher
Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von per-
sonenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des
BetroffenenHweitergegeben, wieHNameHundHAnschrift, ArtHdesHVersicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Leistungsfall.

4 Zentrale Hinweissysteme und andere Datenübermittlung an Dritte
Bei Prüfung eines Antrags oder Leistungsfalls kann es notwendig sein, zur Risiko-
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung
von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw.
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer
Versicherer zu beantworten.

Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
und beim Verband der privaten Krankenversicherer zentrale Hinweissysteme.
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgen lediglich zu
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur, soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

So werden von Lebensversicherern, also auch von uns, zum Beispiel folgende
Daten zum Zweck der Risikoprüfung abgefragt und gemeldet:
• Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit

Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung,

• Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Ver-
sicherers,

• Ablehnung des Vertrags seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter
Beitragszuschläge.

Daneben werden Daten an dritte Unternehmen zur Prüfung der Bonität bei
Antragstellung (auch bei Antrag auf Vertragsänderung) übermittelt. Wir sichern
Ihnen eine sorgfältige Überprüfung und Auswahl dieser Unternehmen durch uns zu.

Bei Prüfung eines Antrags oder Leistungsfalls werden im erforderlichen Maße
Daten an ein anderes Unternehmen der Canada Life Gruppe (zzt. Canada Life
Group Services Limited) weitergegeben. Außerdem kann es sein, dass zur Risi-
kobeurteilung und -entscheidung personenbezogene Daten an externe, medizi-
nische Gutachter weitergegeben werden. Derartige Dritte, die Daten von uns
erhalten, unterliegen nicht nur selbst als Arzt einer entsprechenden Schweige-
pflicht, sondern werden zudem von uns auf die Wahrung des Daten-
geheimnisses und die Geheimhaltung von Privatgeheimnissen gesondert ver-
pflichtet.

5 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Zum Schutz der Versicherungsnehmer werden einzelne Versicherungsarten
(z. B. Lebens-, Kranken-, Sach- und Rückversicherung) sowie Finanzdienst- und
Serviceleistungen durch juristisch selbstständige Gesellschaften betrieben.
Um dem Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz und Service anbieten
zu können, arbeiten diese Gesellschaften, so auch wir, häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, so auch die
Datenverarbeitung. So werden etwa die so genannten Partnerdaten (z. B.
Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) nur einmal gespeichert und sind von allen Unternehmen der Gruppe
abfragbar.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden
durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des BDSG und des irischen
Data Protection Act zu beachten sind.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:

Irland:
• Canada Life Assurance Europe Limited

(Lebensversicherer)
• Canada Life Assurance (Ireland) Limited

(Lebensversicherer)
• Canada Life European Assurance Limited

(Lebensversicherer)
• Canada Life Management Services Limited

(Servicegesellschaft)
• Canada Life Europe Management Services Limited

(Servicegesellschaft)
• Canada Life Group Services Limited

(Servicegesellschaft)
• Canada Life Irish Holding Company Limited

(Holdinggesellschaft)
• Canada Life Europe Investment Limited

(Holdinggesellschaft)
• Canada Life Reinsurance Limited

(Rückversicherer)
• Setanta Asset Management Limited

(Kapitalanlage-Managementgesellschaft)

Deutschland:
• Canada Life Assurance Europe Limited,

Niederlassung für Deutschland (Lebensversicherer)
• Canada Life Europe Management Services Limited,

Niederlassung Deutschland (Servicegesellschaft)

Kanada:
• The Canada Life Assurance Company

(Lebensversicherer)
• Canada Life Financial Corporation

(Holdinggesellschaft)
• The Great-West Life Assurance Company

(Lebensversicherer)
• Great-West Lifeco Inc.

(Holdinggesellschaft der Unternehmensgruppe)

Die aktuellen Adressen dieser Unternehmen sowie Änderungen in der Unter-
nehmensgruppe teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

6 Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-
leistungsangebots unserer Unternehmensgruppe werden Sie durch einen Ver-
mittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleis-
tungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind u. a. neben Einzelpersonen auch
Vermittlungsgesellschaften und ggf. andere Finanzdienstleistungsgesellschaften.

Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu
diesem Zweck von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer,
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck
Ihrer Betreuung in Vertragsangelegenheiten können an den Vermittler auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden.
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Unsere Vermittler erheben, verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo-
genen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden.
Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten infor-
miert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz und seine besonderen Verschwiegenheits-
pflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. In einigen
Fällen ist der Vermittler einem so genannten Netzwerk zugehörig, bei dem über-
geordnete Vermittler an der Vermittlung partizipieren. In diesen Fällen ist es zu
Abrechnungszwecken nötig, allgemeine Vertragsdaten wie Name, Versicherungs-
nummer, Versicherungsbeginn und Beitragshöhe auch an den übergeordneten
Vermittler zu übermitteln.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs erwähnten Wider-
rufsrecht ein Recht auf unentgeltliche Auskunft sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei
in der Bundesrepublik Deutschland gespeicherten Daten. Wir gewähren Ihnen die-
ses Recht gemäß dem irischen Data Protection Act auch für in Irland gespeicherte
Daten.

Sie können ein etwaiges Verlangen nach Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung wegen Ihrer gespeicherten Daten an uns richten. Auch wegen der beim
Rückversicherer gespeicherten Daten wenden Sie sich bitte an uns:

Datenschutzbeauftragter von Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung
für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln.

Darüber hinaus können Sie etwaige Beschwerden richten an den Datenschutz-
beauftragten der Republik Irland:
Data Protection Commissioner, Block 6, Irish Life Centre, Lower Abbey Street,
Dublin 1, Ireland

Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland,
Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
Postanschrift: Canada Life Assurance Europe Limited,
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 0180-30 77 77-3, Telefax: 0180-30 77 77-4,
(9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichender Mobilfunktarif)
kundenservice@canadalife.de, www.canadalife.de
Hauptsitz: Canada Life Assurance Europe Limited,
Canada Life House, Temple Road, Blackrock, Co. Dublin, Ireland
Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

Vorstand:
Günther Soboll (Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung, deutsch),
William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch), Raymond L. McFeetors (kana-
disch), David A. Nield (kanadisch), Mary Finan (irisch), John Lyons (irisch), Tom Barry
(irisch), Dr. Claudia Lang (deutsch), Ruairi O'Flynn (irisch), Hans-Gerd Lindlahr
(deutsch), Declan Bolger (irisch)




